PRESSEKOMMUNIQUÈ
Gastbetriebe in Eigentum der Stadtgemeinde Bozen: Stand 23. April 2024 
	

	
	Liste der Gastbetriebe
	
	

	
	
	
	
	

	Gem. rep /Rb.
	Vertrags-abschluss
	Vertragsart
	Vertragsgegenstand
	SCHULDNER

	
	
	
	
	

	44624
	06.12.2006
	Mietvertrag
	Museumstr. 58 – Bar, Pizza zum Mitnehmen                                 
	EINZELFIRMA PICHLER PATRIK

	46076
	03.09.2015
	Konzessions-vertrag
	Rentscher Str. 53 - Bar Restaurant                              
	SABINE GASSER 

	46175
	04.04.2016
	Konzessions-vertrag
	Pfarrplatz 22 - Bar Restaurant                                
	CLAB SOCIETA' BENEFIT GmbH

	46277
	23.11.2016
	Konzessions-vertrag
	Grieser Platz 16 - Restaurant                              
	RISTORANTE PIZZERIA DA PIERO OHG DES CREATORE P. & Co. 

	46727
	23.10.2019
	Konzessions-vertrag
	Waltherplatz 1 - Bar Restaurant                 
	AIDA KG DES MAIR CHRISTIAN & Co. 

	47163
	23.01.2020
	Konzessions-vertrag
	Domenikanerplatz  20 - Pub                                           
	WOLF DER LUTZ SIMONE - MANUEL NARDO & Co. KG 

	6155
	05.10.2022
	Konzessions-vertrag
	Pfarrhofstr. 9 - Pizzeria                                   
	SHARY & TAHA OHG DES AHMAD KHAN IFTIKHAR & Co. 

	47206
	23.06.2022
	Konzessions-vertrag
	Gumergasse 7 - Gemeindebar 
	GEMEINDEBAR DER ZAMURCA DANIELA

	46920
	08.01.2021
	Konzessions-vertrag
	Waltherplatz 21 – Hotel Bar Restaurant                              
	PH HOTEL GMBH

	46925
	11.02.2021
	Konzessions-vertrag
	Mailandstr. 192/A - Eisdiele Bar
	GELATERIA 192 DES HAMZA BENHADDOU

	46832
	11.08.2020
	Mietvertrag
	Rauschertorgasse 1 - Bar
	SARNER BAR DER THALER KLARA

	46902
	22.10.2020
	Konzessions-vertrag
	Triester Str. 17- Restaurant                              
	EUROPA COMPANY SRLS

	45106
	10.08.2009
	Mietvertrag
	Museumstr. 62 - Bar Eisdiele                                       
	THEINER GmbH – Der Rücktritt des Mieters vom Vertrag wurde von der Gemeinde nicht angenommen

	
	Besetzung
	Wassermauer 10 - Bar
	BAR ST. ANTON DER GASSER LUIGIA & Co.

	6364
	08.04.2024
	Konzessions-vertrag
	Am Alten Rathaus 3 und 5 („Assenzio“, „Selz“)
	MOONLIGHT DES MICHAEL GEIER

	6316
	01.01.2024
	Konzessions-vertrag
	Waltherplatz 1- Bar Domino
	ASTRA GmbH

	FREI- VERGABEVERFAHREN EINGELEITET
	Petrarcapark - Bar
	Wird derzeit saniert. An der Amtstafel ist die Bekanntgabe über die Frist für die Einreichung von Interessensbekundungen veröffentlicht. z.Z. PHASE 1 DER AUSSCHREIBUNG 

	FREI- VERGABEVERFAHREN EINGELEITET
	Triester Str. 21 – Bar Lido
	z.Z. PHASE 2 DER AUSSCHREIBUNG

	FREI- SANIERUNGSPROJEKT IN AUSARBEITUNG 
	Triester Str. 19- Restaurant                              
	Das Amt für öffentliche Bauten prüft derzeit, welche Sanierungseingriffe notwendig sind. Die Eingriffe müssen vom Landesdenkmalamt genehmigt werden. 


Die Liste ist der Stand zum 23. April 2024 der Immobilien, die als Bar oder Restaurant zweckbestimmt sind und die Eigentum der Gemeindeverwaltung Bozen sind. 
Hinsichtlich der Immobilien, über die in der Presse auf der Grundlage von Erklärungen der Opposition berichtet worden ist, wird Folgendes festgestellt: 
1. Die Bar “Selz” und die Bar “Assenzio” stehen nicht leer, sondern es wurden Konzessionsverträge mit der Gesellschaft Moonlight des Michael Geier abgeschlossen. Die Gesellschaft ist dabei, die Lokale herzurichten und neu einzurichten, weil sie in Kürze wiedereröffnet werden. 
2. Für die Bar “Domino” wurde im Januar 2024 ein Konzessionsvertrag abgeschlossen. Sie wird in den kommenden Tagen öffnen. 
3. Die Bar “2000” im Petrarcapark wird derzeit saniert. Auf der digitalen Amtstafel und auf der Website des Landes über die Vergabebekanntmachungen („Bandi Alto Adige“) wurde die Bekanntmachung über die Einholung von Interessensbekundungen für die Führung der Bar veröffentlicht. Es läuft somit die 1. Phase des Ausschreibungsverfahrens.
4. Die Führung der Bars im Bozner Lido wird auch im Rahmen von Ausschreibungen vergeben. Die Verfahren wurden bereits eingeleitet, und die Bars werden wie gewohnt zeitgleich mit der Öffnung des Lidos im Mai in Betrieb gehen. 
5. Die Eisdiele und Bar „Theiner“ in der Museumstraße ist vermietet, und der Mietvertrag verfällt am 30.06.2027. Der derzeitige Mieter hat der Gemeindeverwaltung seinen Rücktritt vom Vertrag mitgeteilt, den die Gemeindeverwaltung nicht angenommen hat, weil sie der Ansicht ist, dass keine „schwerwiegenden Gründe“ für den Rücktritt vorliegen, wie sie vom Gesetz für einen vorzeitigen Rücktritt vom Vertrag vorgesehen sind. Der Mieter hat den Betrieb geschlossen, und das Lokal ist verwaist. Der Mieter wird daher aufgefordert werden, Schadenersatz an die Gemeindeverwaltung zu zahlen. 
6. Das einzige Gastlokal, für welches kein Vertrag abgeschlossen und kein Ausschreibungsverfahren eingeleitet worden ist, ist das Restaurant im Bozner Lido. Es wird in diesem Zusammenhang Folgendes festgestellt: Das Lokal weist einige strukturelle Besonderheiten auf, aufgrund welcher in der Vergangenheit die Führung schwierig und teuer war. Der letzte Konzessionsinhaber hat die Konzessionsgebühr für einige Jahre pünktlich gezahlt, ohne den Betrieb zu öffnen. In den vergangenen Monaten gab es einen Interessenten, der einen Lokalaugenschein durchgeführt hat, aber er hat dann kein Angebot vorgelegt. Im Lokal müssen einige größere strukturelle Eingriffe gemacht werden, und auch der Küchenbereich muss erneuert werden, damit das Potenzial voll ausgeschöpft werden kann. Diese Eingriffe müssen aber mit dem Landesdenkmalamt abgesprochen werden, denn der gesamte Gebäudekomplex ist denkmalgeschützt. Die Gemeindeverwaltung hat bereits Kontakt zum Landesdenkmalamt aufgenommen. Es wurde auch bereits ein umfassender Lokalaugenschein gemacht, um die Liste der Eingriffen zu erstellen, die durchgeführt und die vom Landesdenkmalamt genehmigt werden müssen. Die Gemeindeverwaltung hat aber kein Interesse daran, die Sanierung selbst durchzuführen. Wie andere Beispiele gezeigt haben (das Stadthotel, das Lokal „Aida“ oder das Lokal „Domino“) müssen die Unternehmer, die daran interessiert sind, das Lokal zu übernehmen, die Umbauarbeiten planen und auf ihren Betrieb abstimmen. Im Fall des Restaurants im Lido muss außerdem noch ein anderer Umstand bedacht werden: Das Lokal ist Teil einer Sportanlage, und daher müssen die zwei Betriebe – Sportanlage und Restaurant - eng zusammenarbeiten. Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt daher, einen einzigen Konzessionsinhaber für die gesamte Anlage in der Triester Straße zu finden, sobald der laufende Konzessionsvertrag verfällt. Das ist ein sehr komplexes Vorhaben, an dem bereits gearbeitet wird und in das mehrere Gemeindeämter eingebunden sind. 
